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RS Vwgh 1992/5/26 88/05/0263
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 26.05.1992

Index

40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

VStG §44a lita;

VStG §44a Z1 impl;

Rechtssatz

Nach der stRsp des VwGH sind im Spruch die wesentlichen Tathandlungen entsprechend konkret auszuführen und

nicht mit den Worten des Tatbestandes.

Schlagworte

"Die als erwiesen angenommene Tat" Begriff Tatbild Beschreibung (siehe auch Umfang der Konkretisierung)Mängel im

Spruch Fehlen von wesentlichen Tatbestandsmerkmalen"Die als erwiesen angenommene Tat" Begriff Umfang der

Konkretisierung (siehe auch Tatbild)
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